
Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Das Bundesverfassungsgericht ist ein allen übrigen Verfas-
sungsorganen gegenüber selbständiger und unabhängiger
Gerichtshof des Bundes mit dem Sitz in Karlsruhe. Seine
Rechtsstellung und Entscheidungsbefugnisse ergeben sich
aus den Artikeln 92 bis 94 des Grundgesetzes in Verbindung
mit §§ 1, 13 und 14 des Gesetzes über das Bundesverfas-
sungsgericht in der Fassung der Bekanntmachung vom
11. September 2006 (BGBl. I S. 2098).

Das Bundesverfassungsgericht besteht aus zwei Senaten mit
je acht Richterinnen und Richtern. Der Präsident des Bundes-
verfassungsgerichts und der Vizepräsident führen den Vorsitz
in ihrem Senat.

Die Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts werden je zur
Hälfte vom Bundestag und vom Bundesrat gewählt. Der Prä-
sident des Bundesverfassungsgerichts und der Vizepräsident
werden vom Bundestag und Bundesrat im Wechsel gewählt.

Flexibilisierung:
Die in die Regelung nach § 5 HG einbezogenen Ausgaben
sind mit einem  F  vor der Titelnummer gekennzeichnet.

Versorgung:
Ab dem Jahr 2006 werden die Versorgungsausgaben dezentral
veranschlagt.
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